	Firma:
	Betriebsanweisung
Kraftbetriebene Ladebrücken
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Betrieb von kraftbetriebenen Ladebrücken zum Be- und Entladen von Fahrzeugen – zum Ausgleich von Höhenunterschieden und zur Überbrückung von Abständen zwischen Laderampen und Ladeflächen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Abstürzen bei geöffnetem Rolltor und nicht angedockten Fahrzeugen oder Wechselbrücken
Abstürzen von Personen oder Flurförderzeugen durch Wegrollen nicht gesicherter Fahrzeuge
Stürzen zwischen Ladebrücke und Ladefläche durch nicht ordnungsgemäß aufgelegte Ladebrücke
seitliches Abstürzen von der Hubladebühne, wenn diese auf die Ladebrücke aufgelegt ist
Stolpern und Umknicken durch Höhenunterschiede zwischen angehobener oder abgesenkter Ladebrücke und den angrenzenden Verkehrsflächen
Umstürzen von Flurförderzeugen durch Höhenunterschiede zwischen angehobener oder abgesenkter Ladebrücke und angrenzenden Verkehrsflächen
Getroffen werden von herunterrutschenden oder herabfallenden Ladungsteilen vom Flurförderzeug

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Betriebsanleitung des Herstellers beachten
nur geprüfte Ladebrücken benutzen
Ladebrücke nicht überlasten – Angaben vom Typenschild beachten!
Rolltor schließen bzw. geschlossen lassen, wenn sich kein Fahrzeug/Wechselbehälter an der Ladebrücke befindet
Fahrzeug mittels Feststellbremse gegen Wegrollen sichern
Fahrzeug vor dem Befahren mit kraftbetriebenen Flurförderzeugen mittels Feststellbremse und zusätzlich beidseitig angelegten Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern
Ladebrücke ordnungsgemäß auf Ladefläche auflegen
lose Ladungsteile beim Transportieren mittels Flurförderzeug form- oder kraftschlüssig gegen Herabfallen sichern
Ladebrücke nach dem Be- und Entladen in Ruhestellung, d. h. in die Waagerechte, bringen

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
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	Störungen entsprechend Betriebsanleitung beheben
Ladebrücke bei sicherheitsrelevanten Mängeln, wie z. B. fehlenden seitlichen Sicherungsblechen, unbeabsichtigtem Absenken oder beschädigten Klapplippen, stillsetzen und Führungskraft oder aufsichtsführende Person (Namen, Telefonnummern) informieren

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Gegenbewegung nur einleiten, wenn verletzte Person gefahrlos befreit werden kann
lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen, z. B. starke Blutungen stillen, bei Bewusstlosen Puls und Atmung kontrollieren, auf einer Decke in die stabile Seitenlage bringen
verletzte Person beruhigen, ggf. gegen Wärmeverlust eindecken und bis zum Eintreffen professioneller Hilfe dabeibleiben
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen (Kontaktdaten)
Kontroll-/Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetzter sowie gegen irrtümliches bzw. unbefugtes Ingangsetzen gesicherter Ladebrücke ausführen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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